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§ 1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung, Zugangs- u nd Zulassungsvoraussetzungen 
 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle in Anlage A aufgeführten Fachstudiengänge mit dem Ab-

schluss Master of Arts an der Albert-Ludwigs-Universität. 
(2) Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen sind in der Zulassungs- und Immatrikulations-

ordnung der Albert-Ludwigs-Universität sowie den für die einzelnen Masterstudiengänge je-
weils geltenden Zulassungsordnungen und Auswahlsatzungen geregelt. 

 
 
§ 2 Zweck der Masterprüfung  
 
(1) Die Masterprüfung zum Erwerb des Akademischen Grades "Master of Arts (M.A.)" bildet den 

berufsqualifizierenden Abschluss eines ordnungsgemäßen Masterstudiums. 
(2) Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob der bzw. die Kandidat/in vertiefte Fachkennt-

nisse erworben hat, die Zusammenhänge seines/ihres Masterfaches überblickt und die Fähig-
keit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse selbständig anzuwenden. 

 
 
§ 3 Akademischer Grad 
 
Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird von der Albert-Ludwigs-Universität der akademische 
Grad Master of Arts (abgekürzt: M.A.) verliehen.  
 
 
§ 4 Struktur, Regelstudienzeit und Studienumfang 
 
(1) Der Masterstudiengang bezieht sich auf ein von dem/der Studierenden zu wählendes Fach 

gemäß Anlage A.  
(2) Der Masterstudiengang ist modular aufgebaut. Im Masterstudiengang wird das European Cre-

dit Transfer and Accumulation System (ECTS) angewendet, das heißt, allen Komponenten 
des Studiums sind ECTS-Punkte zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach dem voraus-
sichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand der Studierenden richtet. Ein ECTS-Punkt entspricht 
einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 30 Stunden. 

(3) Der Studienumfang entspricht in der Regel 120 ECTS-Punkten. 
(4) Die Regelstudienzeit bis zum Erwerb des akademischen Grades beträgt vier Semester. 
(5) In den fachspezifischen Studienplänen sind die Studieninhalte so auszuweisen und zu be-

grenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.  
(6) In den fachspezifischen Bestimmungen kann vorgesehen werden, dass der bzw. die Studie-

rende während der vorlesungsfreien Zeit eine dem Studienziel dienende praktische Tätigkeit 
bei einer privaten oder öffentlichen Einrichtung ableisten muss, die geeignet ist, ihm bzw. ihr 
eine Anschauung von berufspraktischer Tätigkeit in seinem bzw. ihrem Fach zu vermitteln. 

 
 
§ 5 Prüfungsausschuss und Prüfungsamt  
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen, die Bestellung der Prüfer/Prüferinnen sowie die Entschei-

dungen in Prüfungssachen ist der Prüfungsausschuss der Gemeinsamen Kommission der 
Philologischen, Philosophischen und Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
(Gemeinsame Kommission) zuständig. Er achtet auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Prüfungsordnung und trifft nach Maßgabe der Prüfungsordnung die erforderlichen Entschei-
dungen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erfüllung seiner Aufgaben durch das Prüfungs-
amt der Gemeinsamen Kommission unterstützt. Er berichtet der Gemeinsamen Kommission 
und den Studienkommissionen regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und Studien-
zeiten und gibt Anregungen zur Reform und zweckdienlichen Fortschreibung dieser Prüfungs-
ordnung.  
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(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der Gemeinsamen Kommission bestellt. 
Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen und ein Aka-
demischer Mitarbeiter/eine Akademische Mitarbeiterin sowie mit beratender Stimme ein Stu-
dierender/eine Studierende an; sie müssen Mitglieder der Philologischen, der Philosophischen 
oder der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät sein. Die Amtszeit des stu-
dentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Wiederbestellung 
ist zulässig. Die Gemeinsame Kommission bestellt aus dem Kreis der Mitglieder des Prü-
fungsausschusses einen Hochschullehrer/eine Hochschullehrerin als Vorsitzen-
den/Vorsitzende und einen weiteren Hochschullehrer/eine weitere Hochschullehrerin als des-
sen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin; Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Der Prüfungsausschuss berät und beschließt in der Regel in einer ordnungsgemäß einberufe-
nen und geleiteten Sitzung. Er ist beschlussfähig, wenn der/die Vorsitzende oder des-
sen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin und zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des/der Vorsitzenden beziehungsweise von dessen/deren Stellvertre-
ter/Stellvertreterin den Ausschlag. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffent-
lich. Beschlüsse des Prüfungsausschusses können außer in Sitzungen auch schriftlich, durch 
Telefax, per E-Mail oder in sonstiger Weise gefasst werden, wenn sich die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder sich an 
ihr beteiligen. 

(4) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses führt die laufenden Geschäfte des Prüfungs-
ausschusses und vertritt ihn nach außen. Der Prüfungsausschuss kann in widerruflicher Wei-
se die Erledigung bestimmter Aufgaben auf den Vorsitzenden/die Vorsitzende oder des-
sen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über 
Widersprüche. Im Übrigen ist der/die Vorsitzende befugt, unaufschiebbare Entscheidungen 
anstelle des Prüfungsausschusses allein zu treffen; hierüber hat er/sie den Prüfungsaus-
schuss unverzüglich zu informieren. Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen 
anwesend zu sein. 

 
 
§ 6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzer innen 
 
(1) Prüfer/Prüferinnen können nur Personen sein, die prüfungsberechtigt sind. Prüfungsberechtigt 

sind Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen, Privatdozenten/Privatdozentinnen und Akademi-
sche Mitarbeiter/Akademische Mitarbeiterinnen, denen die Prüfungsbefugnis übertragen wur-
de. Die Beisitzer/Beisitzerinnen müssen sachkundige Personen sein, die mindestens einen 
Masterabschluss in dem Fach erworben haben, zu dem das jeweilige Prüfungsgebiet gehört, 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die fachlich zuständigen Prüfer/Prüferinnen und auf Vorschlag 
der Seminare/Institute die Beisitzer/Beisitzerinnen. Er kann die Bestellung der Prü-
fer/Prüferinnen dem/der Vorsitzenden übertragen. Die Bestellung der Beisitzer/Beisitzerinnen 
kann an die jeweiligen Prüfer/Prüferinnen delegiert werden. 

(3) Soweit Prüfungsleistungen studienbegleitend in Verbindung mit einzelnen Lehrveranstaltun-
gen erbracht werden, ist vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 1 Prüfer/Prüferin in der Regel 
der Leiter/die Leiterin der jeweiligen Lehrveranstaltung. 

(4) Die Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden/die Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(5) Soweit in den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung 
nichts anderes bestimmt ist, kann der Kandidat/die Kandidatin Prüfer/Prüferinnen für die Mas-
terarbeit und die mündliche Masterprüfung vorschlagen. Ein Rechtsanspruch auf die Bestel-
lung eines/einer bestimmten Prüfers/Prüferin besteht nicht. 
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§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistunge n und Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland 
oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen 
oder im Rahmen von Kontaktstudien erbracht worden sind, werden anerkannt, es sei denn, 
die erworbenen Kompetenzen sind nicht gleichwertig. Gleiches gilt für an einem Sprachlehrin-
stitut einer Hochschule absolvierte Sprachkurse 

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden auch durch die erfolgreiche Teilnah-
me an einer staatlich anerkannten Fernstudieneinheit nachgewiesen, soweit diese Fernstu-
dieneinheit dem Lehrangebot eines Präsenzstudiums inhaltlich gleichwertig ist.  

(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem Studiengang erbracht worden sind, der Zu-
gangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist, können im Masterstudiengang grundsätz-
lich nicht anerkannt werden. 

(4) Gleichwertigkeit der erworbenen Kompetenzen ist festzustellen, wenn sie denjenigen Kompe-
tenzen, die durch die zu ersetzenden Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen des 
betreffenden Fachs im Masterstudiengang an der Albert-Ludwigs-Universität nachgewiesen 
werden, im Wesentlichen entsprechen. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzu-
nehmen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die an 
Hochschulen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bei Zwei-
feln an der Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 

(5) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen dient der Fortsetzung 
des Studiums und dem Ablegen von Prüfungen. Sie soll daher versagt werden, soweit in ei-
nem Fach des Studiengangs Master of Arts insgesamt mehr als zwei Drittel aller Studien- und 
Prüfungsleistungen oder mehr als zwei Drittel der erforderlichen ECTS-Punkte anerkannt wer-
den sollen. Dies gilt nicht, wenn die anzuerkennenden Leistungen an der Albert-Ludwigs-
Universität in einem anderen Studiengang oder in einem anderen Fach erbracht wurden. 

(6) Über die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss, im Benehmen mit dem/der zuständigen prüfungsberechtigten Fachvertre-
ter/Fachvertreterin. 

(7) Die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise sollen von dem/der Studierenden bis zum 
Ende des auf die Immatrikulation in dem gewählten Fach des Masterstudiengangs an der Al-
bert-Ludwigs-Universität folgenden Semesters beziehungsweise bis zum Ende des auf den 
Erwerb der betreffenden Studien- und Prüfungsleistungen folgenden Semesters beim Prü-
fungsausschuss eingereicht werden. Bei Zeugnissen und sonstigen Nachweisen, die nicht in 
deutscher, englischer oder französischer Sprache ausgestellt sind, kann die Vorlage einer 
amtlich beglaubigten Übersetzung in deutscher Sprache verlangt werden. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Notensysteme 
übereinstimmen, zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung in die Berech-
nung der Modulnoten und der Gesamtnote einzubeziehen. Stimmen die Notensysteme nicht 
überein, wird durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die aner-
kannte Prüfungsleistung unter Zugrundelegung der Bewertungsstufen nach § 14 eine Note 
festgesetzt und nach Satz 1 verfahren. Ist aufgrund der Verschiedenartigkeit der Notensyste-
me eine Notenfestsetzung gemäß Satz 2 nicht möglich, wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen; eine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote erfolgt 
nicht. Für die Zuordnung von ECTS-Punkten gelten Satz 1 und 2 entsprechend. Die anerkann-
ten Studien- und Prüfungsleistungen werden im Zeugnis und in der Leistungsübersicht als 
solche gekennzeichnet, wenn sie an einer anderen Hochschule erbracht worden sind. Über 
die Kennzeichnung von an der Albert-Ludwigs-Universität erbrachten Studien- und Prüfungs-
leistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Beweislast dafür, dass die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen nicht erfüllt sind, liegt beim 
Prüfungsausschuss. 
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(9) Studienortwechsler/Studienortwechslerinnen und Quereinsteiger/Quereinsteigerinnen müssen 
im Rahmen des Anerkennungsverfahrens eine Erklärung darüber vorlegen, ob sie in einem 
Masterstudiengang in dem Fach, für das sie die Einschreibung beantragen, oder in einem 
verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine studienbegleitende Prü-
fung oder die Masterprüfung (Masterarbeit und mündliche Masterprüfung) oder endgültig nicht 
bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren haben oder sich in einem laufenden Prü-
fungsverfahren befinden. 

(10) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden angerech-
net, sofern die erworbenen Kompetenzen gleichwertig im Sinne von Absatz 4 sind; sie dürfen 
jedoch höchstens die Hälfte des vorgeschriebenen Hochschulstudiums ersetzen. In Betracht 
kommt insbesondere eine Anrechnung von außerhalb des Hochschulsystems geleisteten 
praktischen Tätigkeiten auf ein nach den fachspezifischen Bestimmungen des im Masterstu-
diengang gewählten Fachs vorgeschriebenes Praktikum. Einzelheiten wie Voraussetzungen 
und Umfang der Anrechnung außerhalb des Hochschulsystems erworbener Kenntnisse und 
Fähigkeiten können in den fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B der Prüfungsordnung 
geregelt werden. Die Absätze 6 und 7 gelten entsprechend. 

 
 
§ 8 Umfang und Inhalt der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungen sowie der Masterarbeit 

und der mündlichen Masterprüfung. 
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle studienbegleitenden Prüfungsleistungen sowie die 

Masterarbeit und die mündliche Masterprüfung jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet worden sind. Darüber hinaus müssen alle für die erfolgreiche Absolvierung der 
gemäß den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung 
zu belegenden Module vergebenen ECTS-Punkte erworben worden sein. 

 
 
§ 9 Studienleistungen 
 
(1) Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, die von 

dem/der Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht wer-
den; sie können auch in der regelmäßigen Teilnahme an einer Lehrveranstaltung bestehen, 
für welche allein jedoch keine ECTS-Punkte vergeben werden. Welche Studienleistungen in 
den einzelnen Modulen zu erbringen sind und welche dieser Studienleistungen als Vorausset-
zung für die Zulassung zu einer Modulprüfung des betreffenden Moduls nachzuweisen sind, 
ist im jeweils geltenden Modulhandbuch festgelegt und wird den Studierenden spätestens zu 
Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekanntgegeben. Die für die Erbringung der Studien-
leistungen vorgesehenen Termine werden den Studierenden spätestens mit Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 

(2) Die Studienleistungen sind von dem Leiter/der Leiterin der jeweiligen Lehrveranstaltung mit 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten, aber nicht notwendigerweise auch zu beno-
ten. 

(3) Sind die für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls erforderlichen Studienleistungen er-
bracht, können in diesem Modul keine weiteren Studienleistungen erbracht werden. 
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§ 10 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in Form von Modulprüfungen erbracht. Modul-

prüfungen sind entweder Modulabschlussprüfungen, in denen jeweils alle Komponenten eines 
Moduls abgeprüft werden, oder Modulteilprüfungen, die sich auf eine oder mehrere Kompo-
nenten eines Moduls beziehen. Art und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, 
die in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form zu erbringen sein können, sind im jeweils 
geltenden Modulhandbuch festgelegt und werden den Studierenden spätestens zu Beginn der 
zum jeweiligen Modul gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. Die Prüfungstermi-
ne werden den Studierenden spätestens mit Beginn der Vorlesungszeit bekanntgegeben.  

(2) Sind die für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls erforderlichen Prüfungsleistungen er-
bracht, können in diesem Modul keine weiteren Prüfungen absolviert werden. 

 
 
§ 11 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden  Prüfungen 
 
(1) Für jede studienbegleitende Prüfung ist eine Anmeldung erforderlich. Der Prüfungsausschuss 

legt die Form und die Frist fest, innerhalb derer die Anmeldung erfolgen muss, und gibt Form 
und Frist der jeweiligen Anmeldung den Studierenden rechtzeitig in geeigneter Weise be-
kannt. 

(2) Zu einer studienbegleitenden Prüfung wird zugelassen, wer 
1. in dem betreffenden Masterstudiengang an der Albert-Ludwigs-Universität immatrikuliert ist, 
2. die in den betreffenden fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung 

festgelegten Voraussetzungen erfüllt, 
3. nicht in dem betreffenden Masterstudiengang oder in dem gleichen oder in einem verwandten 

Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder 
seinen Prüfungsanspruch verloren hat, 

4. sich nicht in dem gleichen Masterstudiengang oder in einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt an einer anderen Hochschule in einem laufenden Prüfungsver-
fahren befindet und 

5. sich zu der jeweiligen Prüfung form- und fristgemäß angemeldet hat. 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung darf nur versagt wer-

den, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Entscheidung 
über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfung ist dem/der Studierenden mitzutei-
len. Eine Ablehnung des Zulassungsantrags ist dem/der Studierenden schriftlich mitzuteilen 
und mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn sie durch falsche Angaben erschlichen 
wurde oder nachträglich Tatsachen eingetreten sind oder bekannt werden, die zu einer Ver-
sagung der Zulassung geführt hätten. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann einen Termin festlegen, bis zu dem sich die Studierenden auch 
nach Ablauf der Anmeldefrist gemäß Absatz 1 Satz 2 von einer Prüfung, für die sie sich an-
gemeldet haben und bei der es sich nicht um eine Wiederholungsprüfung handelt, wieder ab-
melden können. Die Anmeldung und eine eventuell bereits erteilte Zulassung gelten in diesem 
Fall als nicht erfolgt. 
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§ 12 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistunge n 
 
(1) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind Prüfungsgespräche, Referate oder 

andere Formen mündlicher Präsentationen. Sie sind entsprechend der vorherigen Festlegung 
durch den Prüfer/die Prüferin in deutscher Sprache oder in der Sprache zu erbringen, in der 
die zugehörigen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. 

(2) Prüfungsgespräche werden als Gruppen- oder Einzelprüfungen durchgeführt. Die Dauer der 
Prüfung beträgt je Kandidat/Kandidatin mindestens zehn und höchstens 30 Minuten. 

(3) Prüfungsgespräche und andere Formen mündlicher Präsentationen, die nicht in einer Lehr-
veranstaltung stattfinden, werden von einem Prüfer/einer Prüferin in Gegenwart eines/einer 
sachkundigen Beisitzers/Beisitzerin oder von zwei Prüfern/Prüferinnen durchgeführt. Im Falle 
einer Kollegialprüfung erfolgt die Festsetzung der Note durch beide Prüfer/Prüferinnen. 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten, das von dem Prüfer/der Prüferin und dem Beisitzer/der Beisitzerin beziehungsweise 
von den beiden Prüfern/Prüferinnen unterzeichnet wird. Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Kandidaten/der Kandidatin im Anschluss an das Prüfungsgespräch bekannt zu geben. 

 
 
§ 13 Studienbegleitende schriftliche Arbeiten 
 
(1) Die Dauer der Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten) soll in der Regel mindestens 60 und 

höchstens 240 Minuten betragen. 
(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, die nicht studienbegleitend in Verbindung 

mit einer einzelnen Lehrveranstaltung erbracht werden, sind in der Regel von zwei Prüfern 
oder Prüferinnen gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 zu bewerten, von denen mindestens einer oder 
eine Professor bzw. Professorin sein muss; § 19 Abs. 11 bleibt hiervon unberührt. Die Note 
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelbewertungen, wobei bei der Bere-
chung der Note nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt wird, d.h. alle 
weiteren Stellen ohne Rundung gestrichen werden. 

(3) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll vier Wochen nicht überschreiten; § 19 
Abs. 11 bleibt hiervon unberührt. 

 
 
§ 13a Schriftliche Prüfungen im Antwortwahlverfahre n  
 
(1) Schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren können ganz oder teilweise auch in der Weise 

abgenommen werden, dass der Prüfling anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen 
vorgelegten Antworten er für zutreffend hält (Aufgaben nach dem Antwortwahlverfah-
ren/Multiple-Choice-Aufgaben). Die Prüfungsaufgaben müssen sich auf den Lehrstoff des je-
weiligen Moduls beziehen und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Es sind jeweils 
allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Bei der Erstellung der Prüfungsfragen 
durch mindestens zwei Prüfer/Prüferinnen gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 ist festzulegen, welche 
Antworten als richtig anerkannt werden; dabei ist darauf zu achten, dass keine fehlerhaften 
Prüfungsaufgaben ausgegeben werden. Die Prüfungsaufgaben sind von den Prü-
fern/Prüferinnen vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses nochmals zu überprüfen, ob 
sie gemessen an den Anforderungen des Satzes 2 offensichtlich fehlerhaft sind. Ergibt diese 
Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, dürfen diese bei 
der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht berücksichtigt werden. Die Anzahl der Prü-
fungsaufgaben verringert sich entsprechend. Bei der Bewertung der Klausur gemäß Satz 1 ist 
von der verringerten Anzahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verringerung der Anzahl 
der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. Eine Prüfungs-
aufgabe ist insbesondere dann offensichtlich fehlerhaft, wenn sie bereits ihrem Wortlaut nach 
unverständlich, widersprüchlich oder mehrdeutig ist oder wenn die nach dem Lösungsvor-
schlag als zutreffend anzukreuzende Antwort in Wahrheit falsch ist. 



 8 

(2) Klausuren gemäß Absatz 1 Satz 1, die aus Einfachauswahlaufgaben (genau einer von insge-
samt n Antwortvorschlägen ist zutreffend) bestehen, sind bestanden, wenn der Prüfling insge-
samt mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder 
wenn der Anteil der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen nicht mehr als 20 Prozent 
unter den durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge der jeweiligen Modulprüfung 
liegt. Hat der Prüfling die für das Bestehen der Klausur gemäß Satz 1 erforderliche Mindest-
zahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent, 

„gut“, wenn er mindestens 50 Prozent, jedoch weniger als 75 Prozent, 

„befriedigend“, wenn er mindestens 25 Prozent, jedoch weniger als 50 Prozent, 

„ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

(3) Für Klausuren gemäß Absatz 1 Satz 1, die aus Mehrfachauswahlaufgaben (eine unbekannte 
Anzahl x, die zwischen null und n liegt, von insgesamt n Antwortvorschlägen ist zutreffend) 
bestehen, gelten die Regelungen des Absatzes 2 mit der Maßgabe, dass statt des Verhältnis-
ses der zutreffend beantworteten Prüfungsfragen zur Gesamtzahl der Prüfungsfragen das 
Verhältnis der vom Prüfling erreichten Summe der Rohpunkte zur erreichbaren Höchstleistung 
maßgeblich ist. Je Mehrfachauswahlaufgabe wird dabei eine Bewertungszahl festgelegt, die 
der Anzahl der Antwortvorschläge (n) entspricht und die mit einem Gewichtungsfaktor für die 
einzelne Mehrfachauswahlaufgabe multipliziert werden kann. Der Prüfling erhält für eine 
Mehrfachauswahlaufgabe eine Grundwertung, die bei vollständiger Übereinstimmung der vom 
Prüfling ausgewählten Antwortvorschläge mit den als zutreffend anerkannten Antworten der 
Bewertungszahl entspricht. Für jede Übereinstimmung zwischen einem vom Prüfling ausge-
wählten bzw. nicht ausgewählten Antwortvorschlag und einer als zutreffend bzw. als nicht zu-
treffend anerkannten Antwort wird ein Punkt für die Grundwertung vergeben. Wird ein als zu-
treffend anerkannter Antwortvorschlag vom Prüfling nicht ausgewählt oder wird ein nicht als 
zutreffend anerkannter Antwortvorschlag vom Prüfling ausgewählt, wird jeweils ein Minus-
punkt für die Grundwertung vergeben; die Grundwertung einer Frage kann null Punkte jedoch 
nicht unterschreiten. Die Rohpunkte errechnen sich aus der Grundwertung multipliziert mit 
dem jeweiligen Gewichtungsfaktor der Mehrfachauswahlaufgabe. Die insgesamt erreichbare 
Höchstleistung errechnet sich aus der Summe der Produkte aller Bewertungszahlen mit dem 
jeweiligen Gewichtungsfaktor aller Mehrfachauswahlaufgaben. 

(4) Gehen die Aufgaben nicht alle mit der gleichen Gewichtung in die Gesamtbewertung ein, so 
ist für jede einzelne Prüfungsaufgabe die Gewichtung auf dem Aufgabenblatt anzugeben. 

(5) Bei Klausuren, die nur teilweise im Antwortwahlverfahren abgenommen werden, gelten die 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 nur für den jeweils betroffenen Teil der Klausur. 

(6) Übersteigt die Zahl der gemäß Absatz 1 Satz 6 zu eliminierenden Prüfungsaufgaben 15 Pro-
zent der Gesamtzahl der Prüfungsaufgaben nach dem Antwortwahlverfahren, so ist die Klau-
sur insgesamt zu wiederholen; dies gilt auch für Klausuren, die nur zum Teil aus Prüfungsauf-
gaben nach dem Antwortwahlverfahren bestehen, wenn dieser Teil mit einer Gewichtung von 
15 Prozent oder mehr in die Note für die Gesamtprüfungsleistung einfließt. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 
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§ 13b Studien- und Prüfungsleistungen unter Einsatz  der Neuen Medien 

(1) Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen können unter Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien (Neue Medien) erbracht werden, sofern dafür 
die technischen, personellen und räumlichen Voraussetzungen vorliegen; in Betracht kommen 
insbesondere Online-Prüfungen und elektronische Klausuren. Studienbegleitende Prüfungen 
können auch als Distanzprüfungen an anderen Einrichtungen, insbesondere an anderen 
Hochschulen, durchgeführt werden (beispielsweise als Online-Prüfungen oder per Videokon-
ferenz). 

(2) Für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Absatz 1 gelten §§ 9 bis 13a 
entsprechend. Der Prüfungsausschuss hat zu gewährleisten, dass die Grundsätze eines fai-
ren Prüfungsverfahrens eingehalten werden. Insbesondere müssen eine Identitätskontrolle 
der Studierenden sowie die Einhaltung der an der Albert-Ludwigs-Universität üblichen Prü-
fungsstandards (beispielsweise Ausschluss von nicht erlaubten Hilfsmitteln, zeitliche Paralleli-
tät zwischen Distanzprüfungen und Prüfungen an der Albert-Ludwigs-Universität, Aufsichts-
verpflichtung) gesichert sein. 

(3) Sind Studien- oder Prüfungsleistungen in Form von elektronischen Klausuren zu erbringen, 
wird den Studierenden im Rahmen der betreffenden Lehrveranstaltung ausreichend Gelegen-
heit gegeben, sich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. Die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Elektronische Klausuren gelten als schrift-
liche Aufsichtsarbeiten. 

 
 
§ 14 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleis tungen 
 
Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern/Prüferinnen fest-
gesetzt. Jede Prüfungsleistung wird mit einer der folgenden Noten bewertet: 
 
1,0/1,3  = sehr gut = eine hervorragende Leistung 
1,7/2,0/2,3  = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt 
2,7/3,0/3,3  = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht 
3,7/4,0  = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-

gen genügt  
5,0  = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt 
 
 
§ 15 Bildung der Modulnoten 
 
(1) Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so 

bildet die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für 
dieses Modul. 

(2) Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte 
Note aller Modulteilprüfungsnoten die Note für dieses Modul, es sei denn, die fachspezifische 
Anlage sieht gewichtete Mittel vor. Jede der einzelnen Modulteilprüfungen muss mindestens 
mit der Note "ausreichend (4,0)" bewertet sein. Bei der Berechnung der Note wird nur die ers-
te Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Die Modulnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5: sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5: gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5: befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0: ausreichend 
bei einem Durchschnitt über 4,0: nicht ausreichend 
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(3) Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module sind mit ihrem numerischen Wert gemäß 
Abs. 2 Satz 3 Grundlage für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung. 

 
 
§ 16 Vergabe von ECTS-Punkten 
 
(1) Die den einzelnen Modulen, Lehrveranstaltungen oder sonstigen Leistungen zugeordneten 

ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle geforderten Studienleistungen und studien-
begleitenden Prüfungsleistungen erbracht wurden. 

(2) Die fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung regeln, in welchen 
Modulen beziehungsweise Lehrveranstaltungen studienbegleitende Prüfungen abzulegen 
sind, und legen die Art der zu erbringenden Prüfungsleistungen fest. Sie regeln außerdem, ob 
und, wenn ja, welche Zulassungsvoraussetzungen für den Besuch der einzelnen Lehrveran-
staltungen und für die einzelnen studienbegleitenden Prüfungsleistungen nachzuweisen sind. 
Ist in einem Modul oder einer Lehrveranstaltung eine studienbegleitende Prüfung abzulegen, 
so kann für den Erwerb der diesem Modul beziehungsweise dieser Lehrveranstaltung zuge-
ordneten ECTS-Punkte darüber hinaus die Erbringung von Studienleistungen erforderlich 
sein. Ist in einem Modul oder einer Lehrveranstaltung keine studienbegleitende Prüfung abzu-
legen, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte durch die Erbringung von Studien-
leistungen. 

 
 
§ 17 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungsleistun gen 
 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) be-

wertet wurde. 
(2) Die Masterarbeit sowie die mündliche Masterprüfung sind bestanden, wenn sie jeweils min-

destens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
(3) Ist eine studienbegleitende Prüfungsleistung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, 

erteilt der Prüfungsausschuss dem/der Studierenden hierüber einen schriftlichen Bescheid, 
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls innerhalb welcher Frist die Prüfung 
wiederholt werden kann und ob der/die Studierende sich für die Wiederholungsprüfung an-
melden muss. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Eine schriftliche Prüfungsleistung, die von nur einem Prüfer/einer Prüferin zu bewerten ist, ist 
von einem/einer zweiten vom Prüfungsausschuss bestimmten Prüfer/Prüferin zu bewerten, 
wenn der/die erste Prüfer/Prüferin sie mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet hat und 
diese Bewertung das endgültige Nichtbestehen der Masterprüfung zur Folge hätte. Die Note 
ergibt sich in diesem Fall als das arithmetische Mittel der beiden Einzelbewertungen. 

 
 
§ 18 Anmeldung und Zulassung zur Masterarbeit 
 
(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer 
1. in dem betreffenden Masterstudiengang an der Albert-Ludwigs-Universität immatrikuliert ist, 
2. in dem betreffenden Masterstudiengang mindestens 50 ECTS-Punkte erworben hat, 
3. in dem betreffenden Masterstudiengang oder in dem gleichen oder in einem verwandten Stu-

diengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt keine Prüfung endgültig nicht bestanden und 
seinen Prüfungsanspruch nicht verloren hat, 

4. sich nicht in dem gleichen Masterstudiengang oder in einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt an einer anderen Hochschule in einem laufenden Prüfungsver-
fahren befindet und 

5. die Zulassung zur Masterarbeit form- und fristgerecht beantragt hat. 
 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn Grund für den Verlust des Prüfungsanspruchs das 

endgültige Nichtbestehen einer Prüfung ist, die außerhalb der Prüfungsgebiete des betreffen-
den Masterstudiengangs gemäß dieser Prüfungsordnung liegt. 
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(2) Der schriftliche Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit und auf Vergabe des Themas für die 
Masterarbeit ist von dem Kandidaten/der Kandidatin unter Beachtung der vom Prüfungsaus-
schuss hierfür festgelegten Termine beim Prüfungsausschuss einzureichen. Dem Antrag sind 
beizufügen: 

1. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat/die Kandidatin in dem betreffenden Masterstudien-
gang oder in dem gleichen oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder seinen/ihren Prüfungsanspruch ver-
loren hat, sowie 

2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat/die Kandidatin sich in dem betreffenden Masterstu-
diengang oder in dem gleichen oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt an einer anderen Hochschule in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung darf nur versagt wer-
den, wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Dem Kandidaten/Der 
Kandidatin ist die Entscheidung über die Zulassung innerhalb eines Monats schriftlich mitzu-
teilen. Eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 

(4) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn sie durch falsche Angaben erschlichen 
wurde oder nachträglich Tatsachen eingetreten sind oder bekannt werden, die zu einer Ver-
sagung der Zulassung geführt hätten. 

 
 
§ 19 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, in der der bzw. die Kandidat/in zeigen soll, dass er 

bzw. sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus seinem bzw. ihrem 
Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse ad-
äquat darzustellen. 

(2) Gruppenarbeiten sind nur zulässig, wenn die fachspezifische Anlage B dies ausdrücklich vor-
sieht. Der individuelle Beitrag muss in jedem Fall klar abgrenzbar, bewertbar und benotbar 
sein. 

(3) Das Thema der Masterarbeit wird von einem Prüfer/einer Prüferin des betreffenden Fachs ge-
stellt; dieser/diese ist damit zur Betreuung der Masterarbeit verpflichtet. Dem Kandidaten/Der 
Kandidatin ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Masterarbeit Vorschläge zu machen. 
Themenstellung, Betreuung und die anschließende Begutachtung der Masterarbeit sowie die 
zugehörige mündliche Masterprüfung können mit vorheriger Genehmigung des Prüfungsaus-
schusses auch durch einen Hochschullehrer/eine Hochschullehrerin oder einen Privatdozen-
ten/eine Privatdozentin erfolgen, der/die nicht einer der in der Gemeinsamen Kommission zu-
sammengeschlossenen Fakultäten oder der Albert-Ludwigs-Universität angehört, wenn die 
Themenstellung im Einvernehmen mit einem Hochschullehrer/einer Hochschullehrerin oder 
einem Privatdozenten/einer Privatdozentin, der/die einer dieser Fakultäten angehört und in 
dem betreffenden Fach des Masterstudiengangs in Forschung und Lehre tätig ist. Spätestens 
zwei Wochen nachdem der Prüfer/die Prüferin ihm/ihr das Thema gestellt hat, hat der Kandi-
dat/die Kandidatin beim Prüfungsausschuss den Antrag auf Vergabe des Themas der Master-
arbeit zu stellen. Auf Antrag sorgt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass 
ein Kandidat/eine Kandidatin spätestens sechs Wochen nach Antragstellung ein Thema für 
die Masterarbeit erhält. 

(4) Der Prüfungsausschuss vergibt das Thema der Masterarbeit und bestellt den Betreuer/die 
Betreuerin. Die Vergabe des Themas an den Kandidaten/die Kandidatin erfolgt unter Angabe 
des Abgabetermins zusammen mit dem Bescheid über die Zulassung zur Masterarbeit. Das 
Thema der Masterarbeit und der Zeitpunkt der Vergabe sind aktenkundig zu machen. Die Frist 
für die Anfertigung der Masterarbeit beginnt mit der Vergabe des Themas. 
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(5) Die Masterarbeit hat einen Leistungsumfang von 25 ECTS-Punkten und ist innerhalb von fünf 
Monaten anzufertigen. Themenstellung und Betreuung sind auf den Leistungsumfang der 
Masterarbeit abzustellen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag 
die Bearbeitungszeit um höchstens zwei Monate verlängern. Der Antrag muss spätestens drei 
Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit beim Prüfungsamt eingegangen sein. Sofern die für 
die Verlängerung geltend gemachten Gründe in der Aufgabenstellung der Masterarbeit wur-
zeln, entscheidet der Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem Betreuer/der Betreuerin der 
Masterarbeit. Im Falle einer Erkrankung des/der Studierenden ist dem Antrag ein ärztliches At-
test beizufügen, das die für die Beurteilung nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält; in 
Zweifelsfällen kann ein Attest eines/einer vom Prüfungsausschuss benannten Arztes/Ärztin 
verlangt werden. § 26 Absätze 9 bis 11 bleiben unberührt. 

(6) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. Ein neues Thema ist binnen vier Wochen zu stellen und zu vergeben. 

(7) Die Masterarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen. Mit Einverständnis der 
Betreuerin bzw. des Betreuers und eines weiteren habilitierten Fachvertreters bzw. einer habi-
litierten Fachvertreterin kann sie auch in englischer oder französischer Sprache abgefasst 
werden. In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auch eine andere Sprache zulassen, 
wenn die Begutachtung sichergestellt ist. Ein Ausnahmeantrag ist vor der Anfertigung der 
Masterarbeit unter Angabe der Gründe mit der Stellungnahme der Betreuerin bzw. des Be-
treuers beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

(8) Die Masterarbeit muss den formalen Ansprüchen wissenschaftlicher Arbeiten genügen. Sie 
muss maschinell geschrieben, gebunden und durchgehend nummeriert sein. Der Textteil soll 
einen Umfang von maximal 60 DIN A 4-Seiten zu je 40 Zeilen mit je 60 Zeichen nicht über-
schreiten. 

(9) Die Arbeit ist fristgerecht in zweifacher Ausfertigung beim Prüfungsausschuss einzureichen. 
Der Prüfungsausschuss kann allgemein oder im Einzelfall verlangen, dass die Masterarbeit 
zusätzlich in elektronischer Form einzureichen ist, und die hierfür geltenden technischen An-
forderungen festlegen. Der Abgabetermin ist aktenkundig zu machen. Bei Einreichung der 
Masterarbeit auf dem Postweg obliegt der Nachweis der Aufgabe zur Post dem/der Studie-
renden; als Zeitpunkt der Einreichung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Arbeit nicht 
fristgerecht abgeliefert, so gilt sie als nicht bestanden und wird mit der Note „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, es sei denn, der/die Studierende hat das Fristversäumnis nicht zu ver-
treten. 

(10) Bei der Einreichung hat der Kandidat/die Kandidatin schriftlich zu versichern, dass 
1. er/sie die eingereichte Masterarbeit beziehungsweise bei einer Gruppenarbeit seinen/ihren 

entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig verfasst hat, 
2. er/sie keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich 

oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht 
hat und 

3. die eingereichte Masterarbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand ei-
nes anderen Prüfungsverfahrens des Kandidaten/der Kandidatin war beziehungsweise ist. 

(11) Die Masterarbeit ist innerhalb von sechs Wochen von zwei Prüfern/Prüferinnen gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 1 zu bewerten. Erstgutachter/Erstgutachterin ist in der Regel der Betreuer/die 
Betreuerin der Masterarbeit. Der/Die zweite Gutachter/Gutachterin wird im Benehmen mit dem 
Erstgutachter/der Erstgutachterin vom Prüfungsausschuss bestellt. Sofern der Erstgutach-
ter/die Erstgutachterin einer der in der Gemeinsamen Kommission zusammengeschlossenen 
Fakultäten angehört, kann der Prüfungsausschuss als Zweitgutachter/Zweitgutachterin und 
gegebenenfalls als Prüfer/Prüferin für die zugehörige mündliche Masterprüfung auch einen 
Hochschullehrer/eine Hochschullehrerin oder einen Privatdozenten/eine Privatdozentin bestel-
len, der/die nicht einer dieser Fakultäten oder der Albert-Ludwigs-Universität angehört. Die 
Gutachter/Gutachterinnen bewerten die Masterarbeit unabhängig voneinander mit einer der in 
§ 14 genannten Noten. Die Note der Masterarbeit errechnet sich als das arithmetische Mittel 
der beiden Einzelbewertungen; § 15 Abs. 2 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Weichen die 
Bewertungen der beiden Gutachter/Gutachterinnen um mindestens 1,3 voneinander ab, so 
bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten Gutachter/eine dritte Gutachterin. Die Note ergibt 
sich in diesem Fall als das arithmetische Mittel der drei Einzelbewertungen; § 15 Absatz 2 
Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 
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§ 20 Mündliche Masterprüfung 
 
(1) Die mündliche Masterprüfung dauert 45 Minuten und hat einen Leistungsumfang von 5 ECTS-

Punkten. Die fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung legen fest, 
ob 

1. Gegenstand der mündlichen Masterprüfung die Thesen, Ergebnisse und Methoden der Mas-
terarbeit sowie deren weiteres wissenschaftliches Umfeld sein sollen oder 

2. der Kandidat/die Kandidatin in der mündlichen Masterprüfung zeigen soll, dass er/sie über die 
im Studium auf breiter fachlicher Basis zu erwerbenden Kenntnisse verfügt und sie theoretisch 
und methodisch kritisch zu reflektieren und anzuwenden weiß. 

(1a) Zur mündlichen Masterprüfung wird zugelassen, wer 
1. gemäß § 18 zur Masterarbeit zugelassen ist und 
2. im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 die Masterarbeit bestanden hat bzw. im Falle des Absat-

zes 1 Satz 2 Nr. 2 die Masterarbeit eingereicht und alle studienbegleitenden Prüfungen be-
standen hat. 

(2) Die mündliche Masterprüfung ist von einem oder einer Prüfer/in gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 in 
Gegenwart eines Beisitzers bzw. einer Beisitzerin abzunehmen, soweit nicht die fachspezifi-
sche Anlage B eine Kollegialprüfung mit mindestens zwei Prüfern oder Prüferinnen gemäß § 6 
Abs. 2 vorsieht. Beisitzer/innen müssen eine entsprechende Masterprüfung oder eine zumin-
dest vergleichbare Prüfung abgelegt haben und Mitglied einer Universität sein. 

(3) Die wesentlichen Inhalte sowie Beginn und Ende der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. Nach der mündlichen Masterprüfung wird eine Note gemäß § 14 festgesetzt und im 
Protokoll vermerkt. Das Protokoll wird von dem bzw. der Prüfer/in und dem bzw. der Beisit-
zer/in bzw. von den Prüfern oder Prüferinnen unterzeichnet und ist Teil der Prüfungsakten. 

(4) Das Ergebnis der Prüfung wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die 
mündliche Masterprüfung von dem bzw. der Prüfer/in bekannt gegeben. 

(5) Für die Ablegung der mündlichen Masterprüfung wird in jedem Semester mindestens ein vom 
Prüfungsausschuss festgelegter Prüfungszeitraum angeboten. Die mündliche Masterprüfung 
ist in dem auf die Zulassung zur mündlichen Masterprüfung folgenden Prüfungszeitraum abzu-
legen, mit der Maßgabe, dass zwischen der Abgabe der Masterarbeit und der mündlichen 
Masterprüfung mindestens sechs Wochen liegen sollen. Wurde die mündliche Masterprüfung 
nicht innerhalb von vier Monaten nach der Zulassung zur mündlichen Masterprüfung abgelegt, 
so gilt sie als nicht bestanden und wird mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei 
denn, der Kandidat/die Kandidatin hat das Fristversäumnis nicht zu vertreten. 

 
 
§ 21 Bildung der Gesamtnote der Masterprüfung 
 
(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus der gemeinsamen Note für die Masterarbeit und 

die mündliche Masterprüfung sowie der gemeinsamen Note für die studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen gebildet. 

(2) Bei der Bildung der gemeinsamen Note für die Masterarbeit und die mündliche Masterprüfung 
wird die Note der Masterarbeit gemäß § 19 Absatz 11 dreifach gewichtet und die Note der 
mündlichen Masterprüfung gemäß § 20 Absatz 3 einfach; § 15 Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(3) Bei der Bildung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Prüfungsteile wie folgt ge-
wichtet: 

1. Die gemeinsame Note für die Masterarbeit und die mündliche Masterprüfung geht einfach in 
die Gesamtnote ein. 

2. Die gemeinsame Note für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen geht zweifach in die 
Gesamtnote ein. Dabei wird die ungewichtet gemittelte Dezimalnote aller endnotenrelevanten 
Modulnoten (Dezimalnoten gemäß § 15 Absatz 2 Satz 3) als Wert angesetzt, sofern nicht die 
fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung gewichtete Mittel vorse-
hen. 
§ 15 Abs. 2 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 
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§ 22 Wiederholung der Prüfungen, Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet wurden o-

der als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinausgehende 
Wiederholungsmöglichkeiten können in den fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B der 
Prüfungsordnung geregelt werden. 

(2) Die Wiederholungsprüfung ist grundsätzlich spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des 
folgenden Semesters abzulegen. Besteht in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden 
Semester keine Möglichkeit zur Wiederholung der Prüfung, so kann die Wiederholungsprü-
fung auch noch im übernächsten Semester abgelegt werden. Ist nach den jeweiligen fachspe-
zifischen Bestimmungen mehr als eine Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleis-
tung zulässig, ergeben sich die Fristen für diese weiteren Wiederholungsprüfungen aus den 
jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen. Bei Versäumnis der Frist für die Wiederholung ei-
ner nicht bestandenen Prüfungsleistung gilt die Wiederholungsprüfung als nicht bestanden, es 
sei denn der/die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Wurde die nicht bestan-
dene Prüfung spätestens sechs Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Se-
mesters absolviert und ist das Bestehen der Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulas-
sung zu einer studienbegleitenden Prüfung des folgenden Semesters oder für den Besuch ei-
ner Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, ist dem/der Studierenden auf Antrag Gele-
genheit zu geben, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass er/sie bei Beste-
hen der Wiederholungsprüfung zu der Prüfung des folgenden Semesters zugelassen werden 
beziehungsweise die Lehrveranstaltung besuchen kann. Zwischen der Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses der nicht bestandenen Prüfung und der Wiederholungsprüfung müssen in 
der Regel mindestens vier Wochen liegen. Vor der jeweils letzten Wiederholungsmöglichkeit 
einer nicht bestandenen Modulprüfung muss der/die Studierende die Möglichkeit haben, an 
der beziehungsweise den Lehrveranstaltungen, auf die die Modulprüfung sich bezieht, erneut 
teilzunehmen. 

(3) Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet oder gilt sie als nicht bestanden, 
kann sie einmal wiederholt werden. Der Antrag auf Wiederholung der Masterarbeit und auf 
Vergabe eines neuen Themas für die Masterarbeit muss spätestens zwei Monate nach Be-
standskraft des Prüfungsbescheides eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt 
der Prüfungsanspruch, es sei denn, der/die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertre-
ten. § 19 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit 
im Wiederholungsversuch ist nur zulässig, wenn der/die Studierende bei der Anfertigung der 
nicht bestandenen Masterarbeit von der Möglichkeit der Rückgabe des Themas keinen 
Gebrauch gemacht hat. 

(4) Wird die mündliche Masterprüfung mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet oder gilt sie als nicht 
bestanden, kann sie einmal wiederholt werden. Die Wiederholungsprüfung ist spätestens drei 
Monate nach der nicht bestandenen Prüfung abzulegen; bei Versäumnis dieser Frist erlischt 
der Prüfungsanspruch, es sei denn, die bzw. der Studierende hat das Versäumnis nicht zu 
vertreten. 

(5) Wurden eine Prüfung sowie alle zugehörigen Wiederholungsversuche nicht bestanden, so ist 
diese Prüfung endgültig nicht bestanden. 

(6) Die gesamte Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine oder mehrere studien-
begleitende Prüfungsleistungen oder die Masterarbeit oder die mündliche Masterprüfung end-
gültig nicht bestanden sind. In der Folge erlischt die Zulassung für den betreffenden Master-
studiengang. 
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§ 23 Zeugnis, Leistungsübersicht und Diploma Supple ment 
 
(1) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung erhält der Kandidat/die Kandidatin ein Zeugnis, das 

die Gesamtnote der Masterprüfung (einschließlich Dezimalnote) ausweist. Das Zeugnis trägt 
das Datum der letzten Studien- beziehungsweise Prüfungsleistung und wird von dem/der Vor-
sitzendes des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Universitätssiegel der Ge-
meinsamen Kommission versehen. Auf Antrag des Kandidaten/der Kandidatin ist dem Zeug-
nis eine englischsprachige Übersetzung beizufügen. 

(2) Das Prüfungsamt fügt dem Zeugnis eine Leistungsübersicht (Transcript of Records) bei, die 
die im Laufe des Masterstudiums belegten Module und ihre Komponenten, die endnotenrele-
vanten Modulnoten, die Noten der Masterarbeit und der mündlichen Masterprüfung, die ge-
meinsamen Noten gemäß § 21 Absatz 3 Nr. 1 und 2 sowie das Thema der Masterarbeit aus-
weist. Zusätzlich weist die Leistungsübersicht die ECTS-Einstufungstabelle der Gesamtnote 
der Masterprüfung aus. Zu diesem Zweck werden die im jeweiligen Fach des Masterstudien-
gangs vergebenen Gesamtnoten der Masterprüfung aus den vergangenen sechs Semestern 
erfasst und ihre zahlenmäßige sowie ihre prozentuale Verteilung auf die Notenstufen gemäß § 
15 Absatz 2 Satz 4 ermittelt und in einer Tabelle (ECTS-Einstufungstabelle) dargestellt. Auf 
Antrag des Kandidaten/der Kandidatin wird die Leistungsübersicht auch in englischer Sprache 
ausgestellt. 

(3) Ferner wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Dieses enthält neben Angaben zur Person 
des Kandidaten/der Kandidatin Informationen über Art und Ebene des Abschlusses, den Sta-
tus der Albert-Ludwigs-Universität sowie detaillierte Informationen über das Studienprogramm 
des Masterstudiengangs, in dem der Abschluss erworben wurde. Das Diploma Supplement 
wird mit Verweis auf die Originaldokumente, auf die es sich bezieht, ausgestellt. Im letzten 
Abschnitt enthält das Diploma Supplement eine einheitliche Beschreibung des deutschen 
Hochschulsystems (National Statement). 

 
 
§ 24 Urkunde 
 
(1) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung erhält der bzw. die Kandidat/in neben dem Zeugnis 

eine Urkunde, die die Verleihung des akademischen Grades beurkundet. Die Urkunde wird 
von dem/der Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission unterzeichnet. Die Urkunde trägt 
das Datum des Zeugnisses und ist mit dem Universitätssiegel der Gemeinsamen Kommission 
zu versehen. 

(2) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden. 
(3) Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist der Urkunde eine englischsprachige Über-

setzung beizufügen. 
 
 
§ 25 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüf ung 
 
(1) Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die ihre Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, er-

halten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen ist. 

(2) Hat der bzw. die Kandidat/in die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm bzw. 
ihr auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bestandenen Prüfungen und 
ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden 
ist. 
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§ 26 Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzf risten 
 
(1) Bleibt ein Studierender/eine Studierende der Prüfung fern oder absolviert er/sie die Prüfung 

nicht fristgemäß, gilt dies als Rücktritt von der Prüfung. 
(2) Ist ein Studierender/eine Studierende wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen 

Grund gehindert, eine Prüfung fristgemäß abzulegen, wird der Rücktritt auf schriftlichen An-
trag genehmigt. Der Antrag ist von dem/der Studierenden unter Angabe des Rücktrittsgrundes 
und Beifügung geeigneter Nachweise unverzüglich beim Prüfungsausschuss zu stellen. Im 
Falle einer Erkrankung ist dem Antrag ein ärztliches Attest, das die für die Beurteilung der Prü-
fungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält, beizufügen. In begründeten 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Vorlage eines ärztlichen Attests eines/einer durch ihn 
benannten Arztes/Ärztin verlangen. Die Genehmigung ist ausgeschlossen, wenn bis zum Ein-
tritt der Prüfungsunfähigkeit bereits einzelne Prüfungsleistungen erbracht worden sind, auf-
grund deren Ergebnissen die Prüfung insgesamt nicht mehr bestanden werden kann.  

(2a) Hat sich der/die Studierende in Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis eines wichtigen Grun-
des im Sinne des Absatzes 2 der Prüfung unterzogen, kann ein Rücktritt wegen dieses Grun-
des nicht genehmigt werden. Fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere vor, wenn der/die 
Studierende bei Anhaltspunkten für eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht unverzüglich 
eine Klärung herbeigeführt hat. In jedem Fall ist die Geltendmachung eines Rücktrittsgrundes 
ausgeschlossen, wenn nach Abschluss der Prüfung ein Monat verstrichen ist. 

(3) Wird der Rücktritt vom Prüfungsausschuss genehmigt, gilt die Prüfung als nicht unternommen 
und die Anmeldung sowie im Falle der Erstprüfung auch die Zulassung zur Prüfung als nicht 
erfolgt; bei der Zulassung zur Prüfung bereits nachgewiesene Studienleistungen werden bei 
einer erneuten Anmeldung zur Prüfung in der Regel anerkannt. Abweichend von Satz 1 blei-
ben Anmeldung und Zulassung bestehen, wenn der Prüfungsausschuss dies ausdrücklich be-
stimmt. Wird der Rücktritt nicht genehmigt, gilt die studienbegleitende Prüfung beziehungs-
weise die Masterarbeit als nicht bestanden und wird mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. Die Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung des Rücktritts ergeht schrift-
lich. 

(4) Versucht ein Studierender/eine Studierende, das Ergebnis einer Prüfung oder einer Studien-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch Einfluss-
nahme auf einen Prüfer/eine Prüferin zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, wird 
die betreffende Prüfungsleistung oder Studienleistung mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
beziehungsweise als „nicht bestanden“ bewertet. Als Versuch gilt bei schriftlichen Prüfungen 
und Studienleistungen bereits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel während und nach der 
Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 

(5) Besteht der Verdacht des Mitsichführens unzulässiger Hilfsmittel, ist der/die Studierende ver-
pflichtet, an der Aufklärung mitzuwirken und die Hilfsmittel herauszugeben. Verweigert er/sie 
die Mitwirkung oder die Herausgabe trotz entsprechender Aufforderung, wird die Prüfung mit 
der Note „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise die Studienleistung als „nicht bestanden“ 
bewertet.  

(6) Stört ein Studierender/eine Studierende den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung, kann 
er/sie von dem/der jeweiligen Prüfer/Prüferin oder Aufsichtsführenden in der Regel nach vor-
heriger Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung oder Studienleistung ausgeschlossen 
werden. In diesem Fall wird die Prüfung mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungswei-
se die Studienleistung als „nicht bestanden“ bewertet. 

(7) In schwerwiegenden oder wiederholten Fällen gemäß Absatz 4 oder 6 kann der Prüfungsaus-
schuss den Studierenden/die Studierende von der Erbringung einzelner oder aller weiteren 
Prüfungs- beziehungsweise Studienleistungen ausschließen. In minder schweren Fällen kann 
die Note der Prüfungsleistung herabgesetzt oder von der Verhängung einer Sanktion abgese-
hen werden. 
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(8) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen des Absatzes 4 vorlagen, kann die 
ergangene Prüfungsentscheidung vom Prüfungsausschuss zurückgenommen und die in Ab-
satz 4 Satz 1 genannte Maßnahme getroffen werden. Waren Masterurkunde und Zeugnis zum 
Zeitpunkt der Rücknahme bereits ausgehändigt, sind diese einzuziehen. Die Rücknahme ist 
ausgeschlossen, wenn seit Beendigung der Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen sind. Stellt 
sich im Falle einer Studienleistung innerhalb eines Jahres nach deren Bewertung und vor 
Aushändigung der Masterurkunde heraus, dass die Voraussetzungen des Absatzes 4 vorla-
gen, kann die Note der Studienleistung herabgesetzt oder die Studienleistung als „nicht be-
standen“ bewertet werden. 

(9) Auf Antrag einer Studierenden sind die Schutzfristen entsprechend § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 1 
des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – MuSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) in der jeweils geltenden 
Fassung zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die 
Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung.  

(10) Desgleichen sind die Fristen der Elternzeit entsprechend § 15 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes 
zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) vom 5. 
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung auf Antrag zu berücksich-
tigen. Der/Die Studierende muss spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab 
er/sie Elternzeit antreten will, dem Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen 
Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum er/sie Elternzeit nehmen will. Der Prü-
fungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei Arbeit-
nehmern/Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf Elternzeit auslösen würden, und teilt das Er-
gebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen dem/der Studierenden mit. 
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. 
Das dem/der Studierenden gestellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit 
wird dem/der Studierenden ein neues Thema für die Masterarbeit gestellt. 

(11) Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen für die Pflege eines/einer nahen Angehörigen 
im Sinne von § 7 Absatz 3 des Gesetzes über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG) 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung, der/die pflegebe-
dürftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XI) vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015) in der jeweils geltenden Fassung ist, wird ermöglicht. 

 
 
§ 27 Nachteilsausgleich 
 
(1) Bei prüfungsunabhängigen nicht nur vorübergehenden oder chronischen gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen eines/einer Studierenden, die die Erbringung von Prüfungsleistungen er-
schweren, kann der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag angemessene Maßnahmen 
zum Ausgleich der Beeinträchtigungen treffen; auf den Nachweis von Fähigkeiten, die zum 
Leistungsbild der betreffenden Prüfung gehören, darf nicht verzichtet werden. Als Aus-
gleichsmaßnahmen können bei schriftlichen Prüfungen insbesondere die Bearbeitungszeit 
angemessen verlängert, Ruhepausen, die nicht auf die Bearbeitungszeit angerechnet werden, 
gewährt oder persönliche oder sächliche Hilfsmittel zugelassen werden.  

(2) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses nach Absatz 1 ist in strittigen Fällen mit Ein-
verständnis des/der Studierenden der/die Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung beziehungsweise eine andere sachverständige Person anzuhören. 

(3) Anträge auf Nachteilsausgleich sind bei der Anmeldung zu einer Prüfung oder spätestens ei-
nen Monat vor dem jeweiligen Prüfungstermin zu stellen. Die Beeinträchtigung ist von dem/der 
Studierenden darzulegen und durch ein ärztliches Attest, das die für die Beurteilung nötigen 
medizinischen Befundtatsachen enthält, nachzuweisen. 

(4) Ist die Erbringung von Studienleistungen aufgrund nicht nur vorübergehender oder chroni-
scher gesundheitlicher Beeinträchtigungen erschwert, gelten die Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. 
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§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung von Studienleistungen und 

studienbegleitenden Prüfungsleistungen, zu denen auch die Masterarbeit und die mündliche 
Masterprüfung gehören, kann der/die Studierende beim Prüfungsamt die Einsichtnahme in die 
ihn/sie betreffenden diesbezüglichen Prüfungsunterlagen beantragen. Die Einsicht soll inner-
halb von vier Wochen nach Antragstellung gewährt werden. 

(2) Die vollständigen Prüfungsakten werden mindestens fünf Jahre aufbewahrt. Die Grundakte, 
die aus Abschriften der Masterurkunde, des Zeugnisses, der Leistungsübersicht und des 
Diploma Supplements besteht, wird unbegrenzt aufbewahrt; die Aufbewahrung kann in elekt-
ronischer Form erfolgen. 

 
 
§ 29 Besondere Bestimmungen für Masterstudiengänge in Kooperation mit anderen Hoch-

schulen 
 
(1) Die fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung können vorsehen, 

dass der Masterstudiengang in einem Fach gemeinsam mit einer oder mehreren anderen in- 
oder ausländischen Hochschulen durchgeführt wird. Sie können ferner vorsehen, dass der 
akademische Grad gemeinsam mit einer oder mehreren der beteiligten Hochschulen verliehen 
wird. Voraussetzung hierfür ist in beiden Fällen, dass mit dieser beziehungsweise diesen 
Hochschulen eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen wurde, der der 
Fakultätsrat der zuständigen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität im Benehmen mit dem 
Prüfungsausschuss zugestimmt hat. 

(2) Für die gemeinsame Masterprüfung mit einer anderen Hochschule gelten die allgemeinen Be-
stimmungen dieser Prüfungsordnung, soweit im Folgenden keine besonderen Regelungen ge-
troffen sind. 

(3) Die fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser Prüfungsordnung regeln, an welcher 
der beteiligten Hochschulen die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistun-
gen zu erbringen sind und an welcher Hochschule die Masterarbeit anzufertigen und die 
mündliche Masterprüfung abzulegen ist. 

(4) Wird die Masterarbeit an der Albert-Ludwigs-Universität angefertigt und hier auch die mündli-
che Masterprüfung abgelegt, können die fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B dieser 
Prüfungsordnung vorsehen, dass für die Begutachtung der Masterarbeit ein Fachvertreter/eine 
Fachvertreterin der beziehungsweise einer der anderen an der Verleihung des akademischen 
Grades beteiligten Hochschulen als Zweitgutachter/Zweitgutachterin bestellt wird und dass die 
mündliche Masterprüfung als Kollegialprüfung durchgeführt wird, an der diese Hochschule be-
ziehungsweise Hochschulen mit je einem Fachvertreter/einer Fachvertreterin beteiligt ist be-
ziehungsweise sind. Wird die Masterarbeit an einer anderen Hochschule angefertigt und findet 
dort auch die mündliche Masterprüfung statt, können die fachspezifischen Bestimmungen in 
Anlage B dieser Prüfungsordnung vorsehen, dass ein Fachvertreter/eine Fachvertreterin der 
Albert-Ludwigs-Universität an der Begutachtung der Masterarbeit und an der Durchführung 
der mündlichen Masterprüfung beteiligt ist. 

(5) Die Verleihung des Mastergrades durch die Albert-Ludwigs-Universität setzt voraus, dass 
der/die Studierende in der Regel mindestens zwei Semester im betreffenden Masterstudien-
gang an der Albert-Ludwigs-Universität eingeschrieben war und im Rahmen dieses Master-
studiums an der Albert-Ludwigs-Universität durch die Erbringung von Studien- und Prüfungs-
leistungen insgesamt mindestens 30 ECTS-Punkte erworben hat. 

(6) Das Masterzeugnis enthält die Namen und Unterschriften der von den Prüfungsordnungen der 
den akademischen Grad gemeinsam verleihenden Hochschulen vorgesehenen Personen so-
wie den Hinweis darauf, dass es sich um eine gemeinsame Masterprüfung der beteiligten 
Hochschulen handelt; es wird mit dem Siegel der beteiligten Fakultät beziehungsweise Fakul-
täten der Partnerhochschule beziehungsweise Partnerhochschulen und dem Universitätssie-
gel der Gemeinsamen Kommission versehen. Ergänzend zu den in § 23 Absatz 1 dieser Prü-
fungsordnung genannten Angaben enthält die Leistungsübersicht Angaben darüber, an wel-
cher der beteiligten Hochschulen die einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht 
wurden. Bei Ausstellung mehrerer Masterzeugnisse gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
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(7) Die Masterurkunde enthält die Namen und Unterschriften der von den Prüfungsordnungen der 
den akademischen Grad gemeinsam verleihenden Hochschulen vorgesehenen Personen und 
wird mit dem Siegel der beteiligten Fakultät beziehungsweise Fakultäten der Partnerhoch-
schule beziehungsweise Partnerhochschulen und dem Universitätssiegel der Gemeinsamen 
Kommission der Albert-Ludwigs-Universität versehen. Sie enthält die Bezeichnung des aka-
demischen Grades eines „Master of Arts“ („M.A.“) und den Hinweis darauf, dass es sich um 
eine gemeinsame Masterprüfung der beteiligten Hochschulen handelt. Bei Ausstellung mehre-
rer Masterurkunden gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 
 
§ 29a Übergangsbestimmungen 
 
(1) Studierende, die ihr M.A.-Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach European Lingu-

istics/Europäische Sprachwissenschaft vor dem 1. April 2006 aufgenommen haben, schließen 
das Studium nach den fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. Sep-
tember 2002 in der Fassung vom 2. Oktober 2003 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 
35, Nr. 24, S. 129-134, vom 26. April 2004) ab. Studierende, die ihr M.A.-Studium an der Al-
bert-Ludwigs-Universität im Fach European Linguistics/Europäische Sprachwissenschaft zwi-
schen dem 01. April 2006 und dem 30. September 2007 aufgenommen haben, schließen das 
Studium nach den fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. Septem-
ber 2002 in der Fassung vom 22. November 2006 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 37, 
Nr. 58, S. 299-317, vom 24. November 2006) ab. Studierende, die ihr M.A.-Studium an der Al-
bert-Ludwigs-Universität im Fach European Linguistics/Europäische Sprachwissenschaft zwi-
schen dem 1. Oktober 2007 und dem 31. März 2010 aufgenommen haben, können ihr Studi-
um bis längstens 31. März 2013 nach den fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungs-
ordnung vom 15. Oktober 2007 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 38, Nr. 59, S. 234-
268, vom 22. Oktober 2007) abschließen. 

(2) Studierende, die ihr M.A.-Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in den Fächern Alter-
tumswissenschaften, Creating Cultures: Kulturelle Dynamik in romanischen Sprachen und Li-
teraturen, Europäische Literaturen und Kulturen/European Literatures and Cultures, Klassi-
sche Philologie, Skandinavische Literatur- und Kulturgeschichte, Social Sciences, Sport-
wissenschaft - Bewegungsbezogene Gesundheitsförderung und Variation und Wandel in der 
deutschen Sprache vor dem 1. Oktober 2007 aufgenommen haben, schließen das Studium 
nach den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. Sep-
tember 2002 in der Fassung vom 22. November 2006 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 
37, Nr. 58, S. 299-317, vom 14. November 2006) ab. Studierende, die ihr M.A.-Studium an der 
Albert-Ludwigs-Universität in den Fächern British and North American Cultural Studies und 
English Language and Linguistics vor dem 1. Oktober 2007 aufgenommen haben, schließen 
das Studium nach den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung 
vom 16. September 2002 in der Fassung vom 18. Juni 2007 (Amtliche Bekanntmachungen 
Jahrgang 38, Nr. 44, S. 170-180, vom 18. Juni 2007) ab. 

(3) Studierende, die ihr M.A.-Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Geschichte der 
deutschen Literatur vor dem 1. Oktober 2009 aufgenommen haben, schließen das Studium 
nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung vom 
5. Mai 2008 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 39, Nr. 45, S. 112-133, vom 13. Mai 
2008) ab. 

(4) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Social Sciences im 
Studiengang Master of Arts zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 31. März 2010 aufge-
nommen haben, schließen ihr Studium nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestim-
mungen dieser Prüfungsordnung vom 9. September 2002 in der Fassung der Siebten Ände-
rungssatzung vom 15. Oktober 2007 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 38, Nr. 59, S. 
234-268) ab. 
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(5) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Variation und Wandel 
in der deutschen Sprache im Studiengang Master of Arts zwischen dem 1. Oktober 2007 und 
dem 31. März 2010 aufgenommen haben, schließen ihr Studium nach den hierfür geltenden 
fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der 
Fassung der Siebten Änderungssatzung vom 09. Oktober 2007 (Amtliche Bekanntmachungen 
Jg. 38, Nr. 59, S. 234-268) ab. 

(6) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in den Fächern Altertums-
wissenschaften, Creating Cultures: Kulturelle Dynamik in romanischen Sprachen und Litera-
turen, Klassische Philologie und Sportwissenschaft - Bewegungsbezogene Gesundheits-
förderung im Studiengang Master of Arts zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 30. Sep-
tember 2011 aufgenommen haben, schließen ihr Studium nach den hierfür geltenden fach-
spezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung 
der Siebten Änderungssatzung vom 09. Oktober 2007 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 38, 
Nr. 59, S. 234-268) ab. 

(7) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Deutsche Literatur im 
Studiengang Master of Arts zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 30. September 2011 
aufgenommen haben, schließen ihr Studium nach den hierfür geltenden fachspezifischen Be-
stimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung der Zehnten 
Änderungssatzung vom 3. März 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 41, Nr. 10, S. 68-114) 
ab. 

(8) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Geschichte im Stu-
diengang Master of Arts vor dem 1. Oktober 2011 aufgenommen haben, schließen ihr Studi-
um nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 
16. September 2002 in der Fassung der Zehnten Änderungssatzung vom 3. März 2010 (Amt-
liche Bekanntmachungen Jg. 41, Nr. 10, S. 68-114) ab. 

(9) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Europäische Literatu-
ren und Kulturen/European Literatures and Cultures im Studiengang Master of Arts zwischen 
dem 1. Oktober 2007 und dem 30. September 2012 aufgenommen haben, schließen ihr Stu-
dium nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung 
vom 16. September 2002 in der Fassung der Siebten Änderungssatzung vom 22. Oktober 
2007 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 38, Nr. 59, S. 199-207) ab. 

(10) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Erziehungswissen-
schaft, Europäische Ethnologie oder Soziologie im Studiengang Master of Arts vor dem 1. Ok-
tober 2013 aufgenommen haben, können dieses nach den hierfür geltenden fachspezifischen 
Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung der Zwan-
zigsten Änderungssatzung vom 27. September 2012 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 43, 
Nr. 103, S. 412-416) bis spätestens 30. September 2016 (Ausschlussfrist) abschließen. 

(11) Für Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in einem Fach im Studien-
gang Master of Arts vor dem 1. Oktober 2013 aufgenommen haben, gelten insoweit die Rege-
lungen der §§ 18 Absatz 4, 20 Absatz 1 und 21 Absatz 1 dieser Prüfungsordnung vom 16. 
September 2002 in der Fassung der Zwanzigsten Änderungssatzung vom 27. September 
2012 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 43, Nr. 103, S. 412-416) fort. 
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(12) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach British and North  
American Cultural Studies, English Language and Linguistics oder Skandinavische Literatur- 
und Kulturgeschichte zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 30. September 2013 oder im 
Fach European Linguistics/Europäische Sprachwissenschaft oder Social Sciences zwischen 
dem 1. April 2010 und dem 30. September 2013 oder im Fach Altertumswissenschaften, 
Deutsche Literatur, Geschichte oder Klassische Philologie zwischen dem 1. Oktober 2011 und 
dem 30. September 2013 oder im Fach Europäische Literaturen und Kulturen/European  
Literatures and Cultures zwischen dem 1. Oktober 2012 und dem 30. September 2013 oder 
im Fach Angewandte Politikwissenschaft, Archäologische Wissenschaften, Classical Cultures, 
English Literatures and Literary Theory, Ethnologie, Fremdsprache Deutsch – Interkulturelle 
Germanistik, Gender Studies, Germanistische Linguistik, Indogermanistik, Interdisziplinäre 
Anthropologie, Judaistik, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft International: Deutsch-
russische Transfers, Mittelalter- und Renaissance-Studien, Mittellateinische Philologie, Editi-
onswissenschaft und Handschriftenkunde, Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur, Phi-
losophie, Politikwissenschaft, Romanistik, Slavische Philologie, Sportwissenschaft – Bewe-
gung und Gesundheit, Vergleichende Geschichte der Neuzeit, Vielfalt der islamischen Welt 
oder Vorderasiatische Altertumskunde – Lebenswelten in Vergangenheit und Gegenwart im 
Studiengang Master of Arts vor dem 1. Oktober 2013 aufgenommen haben, können dieses 
nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom  
16. September 2002 in der Fassung der Dreiundzwanzigsten Änderungssatzung vom  
10. Juni 2013 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 44, Nr. 54, S. 544-553) bis spätestens  
30. September 2016 (Ausschlussfrist) abschließen. 

(13) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Vielfalt der islami-
schen Welt im Studiengang Master of Arts zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. Sep-
tember 2014 aufgenommen haben, können dieses nach den hierfür geltenden fachspezifi-
schen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung der 
Fünfundzwanzigsten Änderungssatzung vom 18. Oktober 2013 (Amtliche Bekanntmachungen 
Jg. 44, Nr. 88, S. 842–869) bis spätestens 30. September 2017 (Ausschlussfrist) abschließen. 

(14) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Angewandte Politik-
wissenschaft, Ethnologie oder Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit im Studien-
gang Master of Arts zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2014 aufge-
nommen haben, können dieses nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestimmungen 
dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung der Fünfundzwanzigsten 
Änderungssatzung vom 18. Oktober 2013 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 44, Nr. 88, S. 
842–869) bis spätestens 30. September 2017 (Ausschlussfrist) abschließen. 

(15) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Deutsche Literatur im 
Studiengang Master of Arts vor dem 1. Oktober 2015 aufgenommen haben und den Antrag 
auf Zulassung zur Masterarbeit bis spätestens zum 30. September 2016 stellen, können die 
mündliche Masterprüfung auf Antrag vor einem Prüfer/einer Prüferin gemäß § 6 Absatz 1 
Satz 1 in Gegenwart eines Beisitzers/einer Beisitzerin ablegen. 

(16) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach European Lingu-
istics/Europäische Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft international: Deutsch-
russische Transfers zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2016 aufge-
nommen haben, können dieses nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestimmungen 
dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung der Fünfundzwanzigsten 
Änderungssatzung vom 18. Oktober 2013 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 44, Nr. 88, 
S. 842–869) bis spätestens 30. September 2019 (Ausschlussfrist) abschließen. 

(17) Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach English Language and 
Linguistics, Europäische Ethnologie, Fremdsprache Deutsche/Interkulturelle Germanistik oder 
Germanistische Linguistik zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2017 auf-
genommen haben, können dieses nach den hierfür geltenden fachspezifischen Bestimmun-
gen dieser Prüfungsordnung vom 16. September 2002 in der Fassung der Fünfundzwanzigs-
ten Änderungssatzung vom 18. Oktober 2013 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 44, Nr. 88, S. 
842–869) bis spätestens 30. September 2020 (Ausschlussfrist) abschließen. 
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§ 30 Inkrafttreten 
 
Die Masterprüfungsordnung mit den Anlagen A und B tritt am 01.04.2002 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungssatzungen 
 
Die 1. Änderungssatzung vom 02.10.2003 tritt am 01.10.2003 in Kraft. Die fachspezifischen Bestim-

mungen für den Studiengang European Linguistics/Europäische Sprachwissenschaft treten am 
01.04.2004 in Kraft. 

Die 2. Änderungssatzung vom 18.08.2005 tritt mit Wirkung vom 01.04.2005 in Kraft. 
Die 3. Änderungssatzung vom 21.12.2005 tritt am 01.04.2006 in Kraft. 
Die 4. Änderungssatzung vom 20.01.2006 tritt mit Wirkung vom 01.10.2005 in Kraft. 
Die 5. Änderungssatzung vom 22.11.2006 tritt mit Wirkung vom 01.10.2006 in Kraft. 
Die 6. Änderungssatzung vom 12.06.2007 tritt mit Wirkung vom 01.04.2007 in Kraft. 
Die 7. Änderungssatzung vom 15.10.2007 tritt mit Wirkung vom 01.10.2007 in Kraft. 
Die 8. Änderungssatzung vom 05.05.2008 tritt mit Wirkung vom 01.10.2007 in Kraft. 
Die 9. Änderungssatzung vom 16.02.2009 tritt mit Wirkung vom 01.10.2008 in Kraft. 
Die 10. Änderungssatzung vom 03.03.2010 tritt mit Wirkung vom 01.10.2009 in Kraft. 
Die 11. Änderungssatzung vom 01.08.2010 tritt mit Wirkung vom 01.04.2010 in Kraft. 
Die 12. Änderungssatzung vom 26.10.2010 tritt mit Wirkung vom 01.04. 2010 in Kraft. 
Die 13. Änderungssatzung vom 01.03.2011 tritt am 01.04.2011 in Kraft. 
Die 14. Änderungssatzung vom 11.04.2011 tritt mit Wirkung vom 01.04.2011 in Kraft. 
Die 15. Änderungssatzung vom 02.09.2011 tritt mit Wirkung vom 01.05.2011 in Kraft.  
Die 16. Änderungssatzung vom 02.09.2011 tritt mit Wirkung vom 01.07.2011 in Kraft. 
Die 17. Änderungssatzung vom 02.09.2011 tritt am 01.10.2011 in Kraft. 
Die 18. Änderungssatzung vom 10.10.2011 tritt mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft. 
Die 19. Änderungssatzung vom 18.05.2012 tritt am 01.06.2012 in Kraft. 
Die 20. Änderungssatzung vom 27.09.2012 tritt am 01.10.2012 in Kraft. 
Die 21. Änderungssatzung vom 23.11.2012 tritt mit Wirkung vom 01.10.2012 in Kraft. 
Die 22. Änderungssatzung vom 10.06.2013 tritt mit Wirkung vom 01.04.2013 in Kraft. Die fachspezifi-

schen Bestimmungen für den Studiengang Modern Chinese Studies treten am 01.10.2013 in Kraft. 
Die 23. Änderungssatzung vom 10.06.2013 tritt am 01.10.2013 in Kraft. 
Die 24. Änderungssatzung vom 30.09.2013 tritt am 01.10.2013 in Kraft. 
Die 25. Änderungssatzung vom 18.10.2013 tritt mit Wirkung vom 01.10.2013 in Kraft. 
Die 26. Änderungssatzung vom 28.02.2014 tritt am 01.10.2014 in Kraft. 
Die 27. Änderungssatzung vom 30.09.2014 tritt am 01.10.2014 in Kraft. 
Die 28. Änderungssatzung vom 14.07.2015 tritt am 01.10.2015 in Kraft. Die Änderungen in § 29a Ab-

satz 11 treten mit Wirkung vom 01.10.2013 in Kraft. 
Die 29. Änderungssatzung vom 01.10.2015 tritt am 01.10.2015 in Kraft. 
Die 30. Änderungssatzung vom 21.12.2015 tritt mit Wirkung vom 01.10.2015 in Kraft. 
Die 31. Änderungssatzung vom 30.09.2016 am 01.10.2016 in Kraft. Die Änderung in § 19 Absatz 5 

findet keine Anwendung auf Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderungssat-
zung bereits zur Masterarbeit zugelassen sind. Für diese Studierenden gilt weiterhin, dass die Mas-
terarbeit innerhalb von vier Monaten anzufertigen ist. 

Die 32. Änderungssatzung vom 29.09.2017 tritt mit Wirkung vom 01.10.2017 in Kraft. 
 


